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-f^ Vorbereitung und Versuch

(1) Vorbereitung und Versuch einer Straftat begründen strafrechtliche 
Veraiftwor^dhkeit nur, wenn es das Gesetz ausdrücklich bestimmt.

_ (2) Vorbereitung liegt vor, wenn der Täter Voraussetzungen oder Be- 
'cfmgtfiigeri für “Hie Ausführung der geplanten Straftat schafft, ohne mit 

V>,j i  der Ausführung zu beginnen. ^
(3) Versuch liegt vor, wenn der Täter mit der vorsätzlichen Ausführung 

>  der sftraffät beginnt, ohne sie zu vollenden. *-• i  * v* « *
"J  .  ^  (4) Vorbereitung und Versuch begründen strafrechtliche Verantwortlich-

keit nach demselben Gesetz wie die vollendete Straftat. Dabei sind die Be- 
. weggründe des Täters, die von ihm angestrebten oder für möglich gehal-

\ J iS l  -  tenen Folgen, der Grad der Verwirklichung der Straftat und die Gründe, 
w./^ aus denen sie nicht vollendet wurde, zu berücksichtigen. Die Strafe kann 

nach den Grundsätzen über die außergewöhnliche StrafrnffienTn^hefab-
■.1..•' >JT7r;.Щи.л  - J i  ~ i  ' І  ^ ) 4 '/ )  1 > /•*'« . , (

■*“ * “"(5) Von Maßnahmen der strafrechtlichen Verantwortlichkeit ist abzu-_
- sehen? wenn der Täter freiwillig und endgültig von der Vollendung der 
. Tat Abstand nimmt. Das gilt auch, wenn im Falle des Versuchs der Täter., 

Cr/**'den Eintritt der Folgen freiwillig abwendet.
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(1) Als Täter ist strafrechtlich verantwortlich, yer eine Straftat selbst 

ausführt, oder wer sie durch einen anderen, der für diese Tat selbst nicht 
verantwortlich ist, ausführen läßt.

(2) Als Teilnehmer an einer Straftat ist strafrechtlich verantwortlich, 
wer
1. vorsätzlich einen anderen zu der begangenen Straftat bestimmt (An-

Stiftung); **
2. gemeinschaftlich mit anderen eine vorsätzliche Straftat ausführt (Mit

täterschaft); '
3. vorsätzlich einem anderen zu der begangenen Straftat Hilfe leistet

oder wer dem Täter nach der Tatausführung vorher zugesagte Hilfe 
leistet (Beihilfe). " ~

(3) Die strafrechtliche Verantwortlichkeit richtet sich nach dem Gesetz, 
das durch die Straftat verletzt wird. Jeder Teilnehmer ist unter Berück
sichtigung der Schwere der gesamten Tat und der Art und Weise des Zu
sammenwirkens der J^eteiligten foach dem Umfang und den Auswirkun-
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